Eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare
 Seit 1. Jänner 2010 können in Österreich zwei Menschen des gleichen Geschlechts eine eingetragene Partnerschaft begründen. Damit gehen Sie eine Lebensgemeinschaft auf Dauer mit gegenseitigen Rechten und Pflichten ein.
Die Begründung einer eingetragenen Partnerschaft erfolgt unter gleichzeitiger und persönlicher Anwesenheit beider Partnerinnen/beider Partner vor der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde (Bezirkshauptmannschaft bzw. Magistrat, in Wien: MA 35). Mit der protokollierten Erklärung, eine eingetragene Partnerschaft begründen zu wollen, sowie deren Unterfertigung durch die Partner und den zuständigen Beamten kommt diese rechtswirksam zustande.
Voraussetzungen für die Begründung:
· Zwei Personen gleichen Geschlechts 

· Volljährigkeit 

· Geschäftsfähigkeit; bei beschränkter Geschäftsfähigkeit ist die Einwilligung des gesetzlichen Vertreters erforderlich 

· Keine aufrechte Ehe 

· Keine aufrechte eingetragene Partnerschaft 

· Keine Verwandtschaft in gerader Linie, keine voll- oder halbbürtigen Geschwister, kein Adoptivverhältnis
Namen
Grundsätzlich behalten beide Partnerinnen/beide Partner ihren bisherigen Namen. Eine Partnerin/ein Partner kann jedoch bei Begründung der eingetragenen Partnerschaft beantragen, dass sie/er den gleichen Nachnamen erhält wie die andere Partnerin/der andere Partner. Zusätzlich kann der bisherige Nachname voran- oder nachgestellt werden.

Gegenseitige Rechte und Pflichten

Die eingetragenen Partnerinnen/die eingetragenen Partner sind einander zur umfassenden partnerschaftlichen Lebensgemeinschaft und Vertrauensbeziehung verpflichtet. Sie müssen sich gegenseitig beistehen und ihre Lebensgemeinschaft unter Rücksichtnahme aufeinander einvernehmlich gestalten.

Das bedeutet auch ein gemeinsames Wohnen, wobei ein vorübergehend getrenntes Wohnen dann möglich ist, wenn und solange ein Zusammenleben unzumutbar oder ein getrennter Wohnsitz  aus wichtigen persönlichen Gründen gerechtfertigt ist.

Eingetragene Partnerinnen/eingetragene Partner dürfen nicht gemeinsam ein Kind adoptieren, auch die Adoption  der Kinder der jeweils anderen Partnerin/des jeweils anderen Partners ist nicht möglich.

 

Beizubringende Nachweise: 
 

· Abschrift aus dem Geburtenbuch (nicht älter als 6 Monate); bei im Ausland Geborenen Geburtsurkunde, Abstammungsurkunde o.ä 

· Heiratsurkunde 

· Auflösung (Nichtigerklärung) dieser Ehe (Gericht, Geschäftszahl); bei Tod (Behörde, Eintragung) 

· Staatsbürgerschaftsnachweis 

· Nachweis des Hauptwohnsitzes (Aufenthaltes) 

· Nachweise über die Berechtigung zur Führung akademischer Grade, akademische Berufsbezeichnungen und Standesbezeichnungen; bei ausländischen Diplomen nötigenfalls Nostrifikationsbescheid (§ 6 PStV)
